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Anordnung
über die Finanzierung sowie die Gewährung von 

finanziellem Ausgleich in Durchführung von 
Leistungen gemäß dem Verleidigungsgesctz

— Finanzierungsanordnung 
zum Verteidigungsgesetz —

vom 25. Juni 1969

Auf Grund des § 16 Abs. 2 der Entschädigungsver
ordnung zum Verteidigungsgesetz von 16. August 1963 
(GBl. II S. 674) wird zur Finanzierung sowie zur Ge
währung von finanziellem Ausgleich in Durchführung 
von Leistungen gemäß dem Verteidigungsgesetz* im 
Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für
— volkseigene Betriebe, volkseigene Kombinate, WB 

und andere wirtschaftsleitende Organe
— Ministerien, andere zentrale Staatsorgane, örtliche 

Räte und staatliche Einrichtungen
(nachstehend Betriebe und Organe genannt) zur Rege
lung der Finanzierung sowie der Gewährung von 
finanziellem Ausgleich für:

a) Leistungen gemäß §8 des Verteidigungsgesetzes 
(Sach- und Dienstleistungen während des Ver
teidigungszustandes)

b) Leistungen gemäß § 9 des Verteidigungsgesetzes 
(Vorbereitung der Sach- und Dienstleistungen)

c) Leistungen gemäß § 11 des Verteidigungsgesetzes 
(Unterbringungspflicht)

d) Leistungen gemäß § 14 des Verteidigungsgesetzes 
(Übungen der bewaffneten Kräfte) und

e) Leistungen gemäß § 15 des Verteidigungsgesetzes 
(Zutritt zu bestimmten Gebieten).

Allgemeine Grundsätze 
für die Finanzierung der Leistungen

§ 2
(1) Die Betriebe und Organe sind für die Finanzie

rung
* Verteiüigungsgesetz vom 20. September 1961 (GBl. I Nr. 18 

S. 175) }■

— der im § 1 genannten, entsprechend den Auflagen 
und Anforderungen der Bedarfsträger* zu erbrin
genden Leistungen und

— der sich aus den Auflagen und Anforderungen der 
Bedarfsträger ergebenden weiteren Aufwendungen

(nachfolgend finanzielle Auswirkungen genannt) ver
antwortlich. Das gilt nicht für die laufenden Unterhal- 
tungs- und Wartungskosten bei der Inanspruchnahme 
von Grundmitteln für Übungen. Diese Kosten sind 
durch die Bedarfsträger zu finanzieren.

(2) Die finanziellen Auswirkungen sind für die 
Zwecke der Preisbildung nicht kalkulationsfähig.

§3
(1) Die finanziellen Auswirkungen für die Durchfüh

rung der im § 1 Buchstaben b bis e genannten Leistun
gen sind durch die Betriebe und Organe in die Per
spektiv- und Jahrespläne aufzunehmen. Das gilt nicht 
für die Beseitigung von Schäden, insbesondere Übungs
schäden, sowie für die Aufwendungen aus der Unter
bringung gemäß § 5.

(2) Finanzielle Auswirkungen, die nachweisbar aus 
terminlichen Gründen nicht geplant werden konnten, 
können den volkseigenen Betrieben, volkseigenen Kom
binaten, WB und anderen wirtschaftsleitenden Orga
nen ausgeglichen werden. Die Berechnung des finan
ziellen Ausgleichs erfolgt unter Anwendung der in den 
Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Re
publik** für die Änderung der staatlichen Planauflagen, 
Bilanzentscheidungen und operative Weisungen festge
iegten Kriterien zum Ausgleich ökonomischer Nach
teile. Örtliche Räte sowie den zentralen und örtlichen 
Staatsorganen unterstellte Einrichtungen können unter 
gleichen Bedingungen finanziellen Ausgleich erhalten.

§4
(1) Zur Finanzierung der durch die Bedarfsträger 

beauflagten und angeforderten Leistungen während 
des Verteidigungszustandes sind von den Betrieben und 
Organen alle zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel einzusetzen. Ergibt sich durch die Anforderung 
von Leistungen die Notwendigkeit einer Erhöhung der

* Bedarfsträger im Sinne des § 8 Abs. 5 des Verteidigungs- 
gosetzes

** Zur Zeit güjtig:
Beschluß vom 11? Dezember 1968 über das Ausgleichsverfahren 
für volkseigene Betriebe (GBl. II Nr. 133 S. 1073)


